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Zahl: 031-3/1/24       Bad Erlach, im März 2024 

 

K U N D M A C H U N G 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Bad Erlach beabsichtigt, einen Teilbebauungsplan zu 

erlassen. 

Der Entwurf wird gemäß § 33 Abs.1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015, durch 

sechs Wochen im Gemeindeamt der Marktgemeinde Bad Erlach während der Amtsstunden, im 

Zeitraum 

vom Mo. 25 März 2024 bis Mo. 06. Mai 2024 

und zwar 

Montag, von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr und  

Dienstag, 08.00 bis 13.00 Uhr 

Donnerstag, von 08.00 bis 15.00 Uhr  

Freitag, von 08.00 bis 12.00 Uhr 

zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Jedermann ist berechtigt, innerhalb der Auflegungsfrist zum 

Entwurf schriftlich Stellung zu nehmen. 

Der Bebauungsplan ist vom Gemeinderat zu beschließen. Rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen 

sind hiebei in Erwägung zu ziehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Bürgermeisterin: 

 

(Bärbel Stockinger) 

 

Angeschlagen am:  

Abgenommen am: 
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